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Neuregelung der Schülerbeförderung

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern,  

ich möchte Sie darüber informieren, dass der rheinland-pfälzische Landtag am 18. 

Januar 2012 beschlossen hat, dass ab dem kommenden Schuljahr das Land die bis-

her von den Eltern zu erbringenden Eigenanteile für die Schülerbeförderung in der 

Sekundarstufe I aller allgemeinbildenden Schularten sowie die der Berufsfachschulen 

I und II übernehmen wird. Damit werden viele Familien ab dem Sommer 2012 deutlich 

spürbar finanziell entlastet.  

Bildung ist und bleibt aus meiner Sicht der Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe, 

späteren beruflichen Erfolg und privates Glück. Ich bin mir sicher, dass die Neurege-

lung der Schülerbeförderung helfen wird, alle Kinder auf dem Weg zu einem erfolgrei-

chen Bildungsabschluss noch besser zu unterstützen. Welch hohen Stellenwert die 

rheinland-pfälzische Landesregierung dabei der Bildung einräumt, lässt sich nicht zu-

letzt an der Regierungsvorlage zum Haushalt ablesen, in der die Bildungsausgaben 

trotz belasteter öffentlicher Haushalte in den kommenden Jahren weiter steigen. Da-

bei steht eine gute Unterrichtsversorgung im Mittelpunkt unserer Politik. 

Mit der Übernahme des Eigenanteils für die Beförderung auch an Integrierten Ge-

samtschulen und Gymnasien folgt nach der Beitragsbefreiung für den Besuch von 

Kindergärten ab dem zweiten Lebensjahr, dem Auf- und Ausbau eines kostenfreien 
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Netzes von Ganztagsschulen und der Weiterentwicklung der Lernmittelfreiheit bzw. 

Schulbuchausleihe ein weiterer wichtiger Schritt für ein kinder- und familienfreundli-

ches Rheinland-Pfalz. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Doris Ahnen 

 

 

Anlage: Auszug aus dem Gesetzestext 


